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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Höchstalter der Reserve abschaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür 
einzusetzen, das Reservistengesetz (ResG) so zu ändern, dass die Altersgrenze für 
Reservewehrdienstleistende gestrichen wird. 

 

 

Begründung: 

Laut §4 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Reservisten (Reservistengesetz - 
ResG) dürfen Reservisten der Bundeswehr „längstens bis zum Ablauf des Monats, in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in ein Wehrdienstverhältnis nach diesem Gesetz 
(Reservewehrdienstverhältnis) berufen werden“. Viele Menschen möchten jedoch auch 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben einen Dienst für die Gesellschaft leisten. 
Folglich sollte das Höchstalter für Reservedienstleistende in der Bundeswehr abge-
schafft werden, sodass alle gesundheitlich geeigneten ehemaligen Soldatinnen und 
Soldaten Reservedienst leisten können. Bereits jetzt wird vor Beginn jeder Reserve-
übung und jedes Reservedienstes eine ärztliche Untersuchung vorgenommen und nur 
nach erfolgter Tauglichkeitsbescheinigung ist dem Bewerber die Teilnahme am Reser-
vedienst erlaubt. 

Gerade in Krisenzeiten, wie zum Beispiel beim Oder-Hochwasser 2002 oder der 
Corona-Pandemie im Jahr 2020, kann die Bundeswehr auch zur Amtshilfe eingesetzt 
werden. Tausende Reservisten haben sich freiwillig gemeldet, um auszuhelfen. In sol-
chen Fällen könnten auch gesunde ehemalige Soldatinnen und Soldaten ihren Reser-
vedienst leisten, die das bisherige Höchstalter von 65 Jahren bereits überschritten ha-
ben. Lungenfachärzte, die älter als 65 Jahre sind und dringend gebraucht wurden, durf-
ten aus bürokratischen Gründen nicht in der Truppe helfen, selbst wenn sie wollten. 

Deutschlands Demografiekurve zeigt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Viele äl-
tere Menschen fühlen sich auch nach ihrem Eintritt in die Rente noch gesund genug, 
um weiter einer Teilbeschäftigung nachzugehen zu wollen. Dies sollte man ihnen am 
Beispiel der Reservewehrdienstleistenden auch ermöglichen. Durch eine Abschaffung 
des Höchstalters für den Reservedienst in der Bundeswehr greifen wir Diskriminie-
rungsklagen vor, ohne Nachteile für diejenigen zu schaffen, die bereits vorher aus ihrem 
Dienst ausscheiden wollen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 18/10095 

Höchstalter der Reserve abschaffen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Helmut Markwort 
Mitberichterstatter: Walter Taubeneder 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 28. Sitzung am  
6. Oktober 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Tobias Gotthardt 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/10095, 18/10865 

Höchstalter der Reserve abschaffen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 

auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 3)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. Ent-

haltungen? – Herr Abgeordneter Plenk (fraktionslos). Damit ist auch dieses Votum ent-

sprechend protokolliert, und der Landtag übernimmt die Voten.

Jetzt kommt das Ergebnis zu dem Antrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/7304. 

Mit Ja abgestimmt haben 26 Abgeordnete, mit Nein 75, Enthaltungen: 8. Damit ist der 

Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)
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